
Vorgang nach VOB/B Fristen

Nachunternehmer

� Bekanntgabe des/der beauftragten Nach-
unternehmer (Namen, gesetzlicher Vertre-
ter, Kontaktdaten) (§ 4 Abs. 8, Nr. 3)

unaufgefordert spätestens bis zum Lei-
stungsbeginn des Nachunternehmers

Schlussrechnung

� Einreichung bei Ausführungsfrist bis zu
3 Monaten (§ 14 Nr. 3 )

nach Vereinbarung, sonst 12 Werktage
nach Fertigstellung

� Einreichung bei Ausführungsfrist von
mehr als 3 Monaten (§ 14 Nr. 3)

wie vor, plus 6 Werktage je 3 weiterer Mo-
nate Ausführungsfrist

� Fälligkeit (§ 16 Nr. 3 (1))
– wenn dies vereinbart und sachlich
gerechtfertigt ist

30 Tage nach Zugang der Schlussrechnung
60 Tage nach Zugang der Schlussrechnung

Schlusszahlung

� Erklärung Vorbehalt gegen die Schlusszah-
lung (§ 16 Nr. 3 (5))

28 Tage nach Zugang der Mitteilung über
Schlusszahlung

� Begründung Vorbehalt gegen die Schluss-
zahlung oder prüfbare Rechnung
(§ 16 Nr. 3 (5))

28 Tage nach Erklärung des Vorbehalts

Sicherheitsleistung

� durch Einbehalt Einzahlung einbehalte-
ner Teilbeträge (von Abschlagszahlungen)
auf Sperrkonto (§ 17 Nr. 6 (1))

18 Werktage nach Mitteilung des Einbe-
halts

� durch Hinterlegung Erbringen der
Sicherheitsleistung (§ 17 Nr. 7)

18 Werktage nach Vertragsabschluss oder
nach Vereinbarung

Streitigkeiten bei öffentlichen Aufträgen

� schriftliche Entscheidung durch vorgesetz-
te Behörde (§ 18 Nr. 2)

2 Monate nach Anrufung

� Einspruchsfrist gegen Entscheidung 3 Monate nach Zugang der Entscheidung

Stundenlohnrechnung – Einreichung
durch den Auftragnehmer (§ 15 Nr. 4)

spätestens in Abständen von 4 Wochen
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